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Hallo,

wir haben das so in der Art im Abi erlebt. Der dort abgefragte Stoff war vorher nicht behandelt
worden.

Die Schulaufsicht meinte dazu: Erst einmal muss man das beweisen. Dazu wäre es gut, wenn
der Lehrer das schriftlich bestätigt. (Wäre bei euch vermutlich schon schlecht, da es ja "dran"
war. Wenn auch nicht in sinnvoller Form.)

Dann legt man Widerspruch gegen die Abiturprüfung ein. Wenn dem stattgegeben wird, darf
man das Abitur wiederholen.

Danach war uns nicht......

Grüße Enja
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